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Sprechzeiten der Verwaltung und Bürgermeister
Sitz: An der Hütte 1, 06311 Helbra
Tel.: 034772 50-0
Fax: 034772 27231
Internet: www.verwaltungsamt-helbra.de
E-Mail: info@verwaltungsamt-helbra.de

Sprechzeiten für alle Fachdienste:
Montag: 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Wichtige Telefonnummern:
Verbandsgemeindebürgermeister
Zi.: 305 Sekretariat 50-101

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen
Zi.: 306 FD-Leiterin 50-103
SG Zentrale Dienste
Zi.: 317 Allg. Verwaltung 50-151
Zi.: 318 Kindereinrichtungen, Kostenbeiträge, 

Bad, Kultur 50-252
Zi.: 221 Grundschulen, Wahlen 50-201
Zi.: 212 Kommunalanzeiger 50-157
SG Finanzen
Zi.: 303 Steuern 50-313

50-314
Zi.: 315, Kasse 50-301
316 50-302

50-214
Zi.: 321 Vollstreckung 50-304

50-316

Fachdienst Bauverwaltung
Zi.: 207 FD-Leiter/Bauanträge, Bauleitplanung 50-208
Zi.: 206 Beiträge, UHV 50-213

50-215
Zi.: 218 Gebäudeverwaltung 50-308

50-211
Zi.: 219 Gebäudeverwaltung 50-212
Zi.: 220 Straßenbeleuchtung 50-207
Zi.: 204 Wirtschaftshöfe 50-204
Zi.: 223 Liegenschaften 50-306

50-307
Zi.: 203 Straßenschäden 50-300
Zi.: 203 Klimaschutzmanager 50-254

Fachdienst Ordnungsverwaltung
Zi.: 216 FD-Leiterin/Allg. Ordnungsangelegen-

heiten 50-150
Brandschutz 50-152

Zi.: 323 Einwohnermeldeangelegenheiten 50-161
50-162

Zi.: 217 Allg. Ordnungsangelegenheiten 50-106
Zi.: 215 Allg. Ordnungsangelegenheiten, 

Fundbüro, Gewerbe 50-153
Zi.: 215 Allg. Ordnungsangelegenheiten, 

Umwelt 50-158
Zi.: 322 Standesamt, Friedhofswesen 50-159
Zi.: 214 Kontrolle der öffentlichen

50-155Sicherheit und Ordnung

Sprechzeiten Schiedsstelle: Tel.:
jeden 1. Dienstag des Monats von 50-212
16.30 - 17.30 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeister:
Gemeinde Ahlsdorf
Grundstraße 5, 06313 Ahlsdorf Tel.:
Herr Patz 0171 6233631

Termine nach Vereinbarung

Gemeinde Benndorf
Chausseestraße 1, 06308 Benndorf Tel.:
Herr Jentsch 86-220
Montag: 15.00 - 17.30 Uhr

Gemeinde Blankenheim
Kreisfelder Weg 165 a,
06528 Blankenheim Tel.:
Herr Strobach 034659 60707
1 Std. vor jeder Gemeinderatssitzung und
nach Vereinbarung
Besetzung Gemeindebüro:
Mi., 12.00 - 14.00 Uhr + Do., 12.15 - 16.00 Uhr

Gemeinde Bornstedt
Karl-Marx-Straße 6,
06295 Bornstedt Tel.:
Herr Rose 03475 633176
Mittwoch: 17.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Helbra
Hauptstraße 24, 06311 Helbra Tel.:
Herr Wyszkowski 20317
Dienstag: 17.00 – 19.00 Uhr

Service-Büro Tel.:
Hauptstraße 10, 06311 Helbra 82869
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 14.00 Uhr

Bibliothek Tel.:
Schulstr. 28 32376
Öffnungszeit: Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Hergisdorf
Thomas-Müntzer-Straße 147,
06313 Hergisdorf Tel.:
Herr Colawo 0171 7550133
Donnerstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Gemeinde Klostermansfeld
Kirchstraße 1,
06308 Klostermansfeld Tel.:
Herr Ochsner 80-120
Dienstag: 17.00 - 18.00 Uhr
und zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat nach telefonischer 
Vereinbarung

Gemeinde Wimmelburg
Hauptstraße 73, 
06313 Wimmelburg Tel.:
Herr Zinke 03475 633240
Dienstag: 17.30 - 18.30 Uhr

Störungsrufnummer (kostenfrei)
Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr:
MITNETZ STROM 0800 2305070
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Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Verbandsgemeinderates aus der Sitzung 
vom 30.06.2022
Öffentlicher Teil
Übertragung der Schmutz- und Niederschlagswasserent-
sorgung auf den Abwasserzweckverband – Vorvertrag
Vorlage: VBG/BV/201/2022
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Vorver-
trag zu und ermächtigt den Verbandsgemeindebürgermeister 
zur Vertragsunterzeichnung.
Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.

Beschlussfassung über die überörtliche Prüfung zum The-
ma Auftrags- und Vergabewesen im Zeitraum 2018 bis 
2020
Vorlage: VBG/BV/192/2022
Der Verbandsgemeinderat stellt den Prüfbericht über die über-
örtliche Prüfung zum Thema Auftrags- und Vergabewesen im 
Zeitraum 2018 bis 2020 der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra nebst Stellungnahme des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters fest.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Gebührensatzung für die gemeindeeigenen Sportstät-
ten der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra zu 
schulfremden Zwecken
Vorlage: VBG/BV/198/2022
Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Gebührensatzung 
für die gemeindeeigenen Sportstätten der Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra zu schulfremden Zwecken, mit den 
Änderungen von heute. Die Satzung tritt zum 01.09.2022 in 
Kraft.
Der Beschluss wurde mit Änderungen mehrheitlich gefasst.

Antrag der AfD-Fraktion: Abwahl und Neuwahl des Vertre-
ters der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra im 
Abwasserzweckverband „Eisleben-Süßer See“
Vorlage: VBG/BV/206/2022
Der Verbandsgemeinderat beschließt:

1. Die Abberufung des Vertreters der Verbandsgemeinde 
Mansfelder Grund-Helbra in der Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer See“.

2. Die Neuberufung von Gerd Wyszkowski als Vertreter der 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in der Ver-
bandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Eis-
leben-Süßer See“. Mit beratender Stimme wird ein Vertre-
ter der Verwaltung delegiert.

Der Beschluss wurde mehrheitlich, geändert gefasst.

Anträge der Gemeinde Klostermansfeld hinsichtlich der 
Vertretung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Hel-
bra im Abwasserzweckverband „Wipper-Schlenze“
Vorlage: VBG/BV/207/2022
Der Verbandsgemeinderat beschließt,

1. den Vertreter der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra im AZV „Wipper-Schlenze“ abzuberufen und

2. Herrn Hans-Günter Smolka als Vertreter im AZV „Wipper-
Schlenze“ zu berufen.

Mit beratender Stimme wird ein Vertreter der Verwaltung de-
legiert.
Der Beschluss wurde mehrheitlich, geändert gefasst.

Nichtöffentlicher Teil:
Einstellung eines Erziehers (m/w/d)
Vorlage: VBG/BV/213/2022
Der Beschluss wurde gefasst.

Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses
Vorlage: VBG/BV/210/2022
Der Beschluss wurde gefasst.

Besetzung Fachdienstleiter Bauverwaltung
Vorlage: VBG/BV/211/2022
Der Beschluss wurde gefasst.

Besetzung SB Umsatzsteuer
Vorlage: VBG/BV/212/2022
Der Beschluss wurde gefasst.

Gebührensatzung für die gemeindeeigenen 
Sportstätten der Verbandsgemeinde  
Mansfelder Grund-Helbra zu schulfremden 
Zwecken
Auf der Grundlage der §§ 4, 5, 8 und 45 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom  
17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. März 2021 (GVBI. LSA S. 100) sowie der §§ 1, 2 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1996 (GVBI. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBI. LSA S. 712) 
hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Mans-
felder Grund-Helbra in seiner Sitzung am 30.06.2022 folgende 
Gebührensatzung für die gemeindeeigenen Sportstätten der 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra zu schulfremden 
Zwecken erlassen:

§ 1 
Allgemeines

(1) Für die Überlassung der gemeindeeigenen Sportstätten wird 
eine Gebühr nach Maßgabe dieser Satzung erhoben, sofern 
nicht in den nachfolgenden Vorschriften eine andere Regelung 
getroffen wird.
(2) Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra schließt 
mit dem Antragsteller einen Nutzungsvertrag ab, der dieser Ge-
bührensatzung entspricht.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung besteht nicht.
(4) Die Nutzung von Sporthallen und Räumen in schulischen 
Anlagen für politische, religiöse oder weltanschauliche Interes-
sen ist nicht zulässig.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller verpflichtet, 
der die Sportstätte nutzt.
(2) Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auftrag 
mehrerer Personen gestellt, so haften diese als Gesamtschuld-
ner.

§ 3 
Gebühren

(1) Über die zu entrichtende Nutzungsgebühr ergeht ein Gebüh-
renbescheid.
(2) Für die Berechnung der Nutzungsgebühr wird jede ange-
fangene Zeitstunde entsprechend der gebuchten Belegung ge-
mäß der unter Abs. 4 aufgeführten Staffelung zugrunde gelegt.
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§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.09.2022 in Kraft.

Helbra, den 05.07.2022

Born
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntgabe der Beschlüsse des Haupt-, 
Finanz-, Bau- und Vergabeausschusses  
aus der Sitzung vom 14.07.2022
Öffentlicher Teil:
Änderung der Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte 
„Storchennest“
Vorlage: VBG/BV/221/2022
Der Beschluss wurde mehrheitlich gefasst.
Der Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss beschließt,

1. der Beantragung der Änderung der Betriebserlaubnis für 
die Kindertagesstätte „Storchennest“ mit dem vorliegen-
den geänderten Raumnutzungskonzept und

2. den damit verbundenen Ausgaben in Höhe von ca. 20.000 €
zuzustimmen.

Nichtöffentlicher Teil:
Hier wurden keine Beschlüsse gefasst.

Bekanntgabe der Beschlüsse  
der Gemeinderatssitzung Benndorf  
vom 27.06.2022
Öffentlicher Teil:
Annahme einer Spende
BEN/BV/090/2022
Der Gemeinderat Benndorf stimmt der Annahme der Spen-
de der Firma Büttner Sicherheitstechnik GmbH in Höhe von  
301,78 € zu.
Der Beschluss wurde gefasst.

Antrag auf Erlass der Altforderungen aus Nebenkosten-
rückstände bis 31.12.2021
BEN/BV/091/2022
Der Gemeinderat beschließt den Antrag auf Erlass der Altfor-
derungen aus Nebenkostenrückständen bis 31.12.2021 in Höhe 
von 12.700,70 €.
Der Beschluss wurde gefasst.

Beantragung Fördermittel
BEN/BV/093/2022
Der Gemeinderat beschließt, dass Fördermittel für 2023 für den 
Spielplatzneubau beantragt werden sollen und sichert die Be-
reitstellung der Eigenmittel in Höhe von 50.000 EUR zu.
Der Beschluss wurde gefasst.

(3) Die Buchung der Belegung erfolgt grundsätzlich jeweils 
im Voraus für ein Schulhalbjahr zum Schuljahresbeginn bzw. 
Schulhalbjahr schriftlich an die Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra.

(4) a. Nutzergruppe A:
• eingetragene Sportvereine und -verbände
• Musik- und Gesangvereine
• Kulturvereine und -vereinigungen
• anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 

SGB VIII
ab Schuljahr 2022/23
je angefangene Stunde: 1,00 €
je Tag höchstens: 10,00 €
Diese Vereine bzw. Träger dürfen nur ideelle Bestre-
bungen zum Ziel haben und keinen wirtschaftlichen 
Gewinn verfolgen.

b. Nutzergruppe B:
• kommerzielle Nutzergruppen

ab Schuljahr 2022/23
je angefangene Stunde: 10,00 €
je Tag höchstens: 100,00 €

c. Nutzergruppe C
• alle nicht unter A und B fallenden Nutzergruppen

ab Schuljahr 2022/23
je angefangene Stunde: 5,00 €
je Tag höchstens: 50,00 €

(5) Für die Durchführung von Veranstaltungen aller Nutzergrup-
pen wird eine Nutzungsgebühr in Höhe von 20,00 € je angefan-
gene Stunde, jedoch höchstens 200,00 € je Tag erhoben.
(6) Die Abfallbeseitigung hat der Mieter eigenständig und auf 
eigene Kosten vorzunehmen.
(7) Für jeden zusätzlichen Hausmeistereinsatz an Samstagen, 
Sonntagen, an gesetzlichen Feiertagen, in den Schulferien so-
wie montags bis freitags jeweils nach 15.00 Uhr, erfolgt eine ge-
sonderte Berechnung der Hausmeisterentschädigung in Höhe 
von 14,50 € je angefangener Stunde.

§ 4 
Entfallen der Gebührenpflicht

Für die Nutzung der Sportstätten durch folgende Gruppen wer-
den keine Gebühren erhoben:

• in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra tätige 
anerkannte freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Kinder-
tageseinrichtungen)

• Kinder- und Jugendabteilungen der eingetragenen Vereine
• Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Mansfelder 

Grund-Helbra

§ 5 
Fälligkeit

(1) Die Überlassung der Sportstätten erfolgt grundsätzlich ge-
gen Leistung einer monatlichen Vorauszahlung in Höhe der an-
fallenden Nutzungsgebühren. 
Die Nutzungsgebühren sind spätestens zum Ersten eines Mo-
nats im Voraus fällig.
(2) Die Nutzungsgebühr für die Durchführung von Veranstaltun-
gen wird spätestens 5°Werktage vor Beginn der Veranstaltung 
fällig.
(3) Erfolgt der Geldeingang nicht zum angegebenen Zeitpunkt, 
ist die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra berech-
tigt, die Nutzung der jeweiligen Sportstätte zu verweigern.

§ 6 
Umsatzsteuer

Die genannten Entgelte verstehen sich rein netto und erhöhen 
sich gegebenenfalls entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten um die jeweils gültige Umsatzsteuer.
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Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/054/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2017 mit einer Bilanzsum-
me von 3.466.607,35 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird gem. 
§ 23 KomHVO auf neue Rechnung vorgetragen und in den 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag überführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/055/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsum-
me von 3.571.338,33 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO auf neue Rechnung vorgetragen und 
zur Reduzierung des nicht durch Eigenkapital gedeckten 
Fehlbetrages verwendet.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/056/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2019 mit einer Bilanzsum-
me von 3.330.879,59 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen 
zugeführt und zur Senkung des nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrages verwendet.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2019 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/057/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsum-
me von 3.146.697,13 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird gem. 
§ 23 KomHVO auf neue Rechnung vorgetragen und in den 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag überführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 
die Entlastung.

Erstellung Jahresabschluss 2021
Vorlage: BLA/BV/059/2022
Der Gemeinderat beschließt, für die Erstellung des Jahresab-
schlusses 2021 die Erleichterungen des Runderlasses vom 
15.10.2020 vollumfänglich anzuwenden.

Bekanntmachung der Beschlüsse BLA/
BV/050/2022, BLA/BV/051/2022, BLA/
BV/052/2022, BLA/BV/053/2022, BLA/
BV/054/2022, BLA/BV055/2022, BLA/
BV/056/2022, BLA/BV/057/2022

über die Jahresabschlüsse und die Entlastungen 
des Bürgermeisters der Gemeinde Blankenheim 
 gemäß § 120 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetzes 
 für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) für die 
Jahre 2013 - 2020
Die vorstehenden Beschlüsse über die Jahresabschlüsse und 
die Erteilung der Entlastungen des Bürgermeisters der Gemein-

Bekanntgabe der Beschlüsse  
aus der Gemeinderatssitzung Blankenheim  
am 13.06.2022
Öffentlicher Teil:
Verkehrswertgutachten „2. Bauabschnitt Schenkgraben“
Vorlage: BLA/BV/060/2022
Der Gemeinderat Blankenheim beschließt, im Zuge der Kauf-
preisermittlung für die Liegenschaft Gemarkung Blankenheim, 
Flur 8, TEILFLÄCHE Flurstück 42 ein Verkehrswertgutachten 
einzuholen.
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Auftrag zur Erstellung 
eines Verkehrswertgutachtens bei einem Sachverständigen für 
Grundstückswertermittlung in Auftrag zu geben.

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/050/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanzsum-
me von 4.448.706,23 EUR. 
Der Jahresüberschuss wird gem. § 23 KomHVO den 
Rücklagen aus Überschüssen zugeführt und zur Senkung 
des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ein-
gesetzt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/051/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2014 mit einer Bilanzsum-
me von 3.866.885,03 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird gem. 
§ 23 KomHVO auf neue Rechnung vorgetragen und in den 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag überführt.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2014 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/052/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsum-
me von 3.837.517,60 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen 
zugeführt und zur Senkung des nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrages verwendet.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 
die Entlastung.

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung 
Bürgermeister
Vorlage: BLA/BV/053/2022
1. Der Gemeinderat beschließt gem. § 120 Abs. 1 KVG LSA 

den geprüften Jahresabschluss 2016 mit einer Bilanzsum-
me von 3.888.636,50 EUR. Der Jahresüberschuss wird 
gem. § 23 KomHVO den Rücklagen aus Überschüssen 
zugeführt und zur Senkung des nicht durch Eigenkapital 
gedeckten Fehlbetrages verwendet.

2. Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister gem. § 120 
Abs. 1 KVG LSA für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 
die Entlastung.
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Grundstücksverpachtung landw. Flächen Hirschwinkel
Vorlage: HEL/BV/153/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbra beschließt, mehrere 
Liegenschaften der Gemarkung Helbra, Flur 10 in Gesamtgrö-
ße von 7,9331 ha ab dem 01.10.2022 zur landwirtschaftlichen 
Nutzung neu zu verpachten.

Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Gemeinderates Helbra aus der Sitzung  
vom 28.06.2022
Im öffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.
Nichtöffentlicher Teil:
Trennung RW / SW: Hier Straßeneinläufe Neue Straße
Vorlage: HEL/BV/157/2022/1
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Helbra beschließt, bis zu  

4 Straßeneinläufe in der Neuen Straße zu erreichten.
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Helbra beteiligt sich an 

den Kosten gemäß § 23 Abs. 5 StrG LSA im Zuge der Tief-
bauarbeiten in der Neuen Straße. Der Bürgermeister wird 
bevollmächtig eine Vereinbarung mit dem AZV Eisleben zu 
unterzeichnen.

Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Gemeinderates Helbra aus der Sitzung  
vom 12.07.2022
Öffentlicher Teil:
Gasliefervertrag „Sonne“
Vorlage: HEL/BV/160/2022
Der Gemeinderat beschließt folgende Variante der Gasversor-
gung im Objekt „Sonne“:
Variante 3
- Vertragsabschluss mit der Stadtwerke Eisleben GmbH
- Vertragsbeginn: 01.01.2023
- Vertragsdauer: 2 Jahre
Nichtöffentlicher Teil:
Vergabeentscheidung zum Radwegebau Helbra - Siebige-
rode (Sachsen-Anhalt Revier 38) Abschnitt Helbra
Vorlage: HEL/BV/161/2022
Der Gemeinderat beschließt, dem Bieter Nr.: 2 den Zuschlag 
zu erteilen.

Aufhebung (Außerkraftsetzen) der Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten 
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 
Helbra (Verwaltungskostensatzung)  
vom 28.02.2002
Aufgrund von §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Helbra in seiner Sitzung am 21.06.2022 folgenden Be-
schluss zur Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten 
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Helbra (Verwaltungs-
kostensatzung) gefasst:
Außerkraftsetzen
Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im ei-
genen Wirkungskreis der Gemeinde Helbra (Verwaltungskos-
tensatzung) vom 28.02.2002 nebst Kostentarif wird am Tag 
nach der öffentlichen Bekanntmachung außer Kraft gesetzt.

Helbra, 21.06.2022

Böttge
Bürgermeister

de Blankenheim für die Haushaltsjahre 2013 - 2020 werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Jahresabschlüsse liegen nach § 120 Abs. 2 KVG LSA

vom 15.08. bis 26.08.2022
zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra, An der Hütte 1, Zimmer 313, Fachdienst Zentrale Dienste 
und Finanzen, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Blankenheim, den 13.07.2022

gez. Strobach
Bürgermeister

Bekanntgabe der Beschlüsse des  
Gemeinderates Helbra aus der Sitzung  
vom 21.06.2022
Öffentlicher Teil:
Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Helbra
Vorlage: HEL/BV/154/2022
Der Gemeinderat beschließt, die Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis der Gemein-
de Helbra vom 28.02.2002 aufzuheben.

Verzicht auf Mandat
Vorlage: HEL/MV/155/2022
Von der Mitteilung wurde Kenntnis genommen.

Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters durch den an Jahren ältesten Ge-
meinderat
Vorlage: HEL/MV/150/2022
Von der Mitteilung wurde Kenntnis genommen.

Nichtöffentlicher Teil:
Beteiligung der Gemeinde Helbra am Deckenschluss im 
Zuge der RW / SW Trennung Voigtsplan und Restbereiche
Vorlage: HEL/BV/156/2022
1. Der Gemeinderat Helbra beschließt, sich an den Kosten für 

die Deckenschlussarbeiten der Straßen:
• Ludwigstraße
• Neue Straße
• Fleischerstraße
• Krugstraße
• Amselweg
• Falkenweg
zu beteiligen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Verhand-
lungen zu führen.

2. Der Bürgermeister der Gemeinde Helbra wird bevollmäch-
tigt, eine Vereinbarung zu unterzeichnen.

Trennung RW / SW: Hier Straßeneinläufe Neue Straße
Vorlage: HEL/BV/157/2022
Der Beschluss wurde mehrheitlich abgelehnt.

Grundstücksangelegenheit
Vorlage: HEL/BV/152/2022
Der Gemeinderat Helbra beschließt die Aufhebung des Be-
schlusses HEL/BV/104/2021 vom 03.08.2021.

Grundstücksverkauf Fl. 3, FS 1926 (ehem. Hessenhäuser)
Vorlage: HEL/BV/158/2022
Der Gemeinderat Helbra beschließt auf Grundlage des § 115 
Kommunalverfassungsgesetz den Verkauf des Grundstücks 
der Gemarkung Helbra, Flur 3, Flurstück 1926.
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Bekanntgabe der Beschlüsse des Gemeinderates Hergisdorf aus der Sitzung vom 28.06.2022
Öffentlicher Teil:
Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Hergisdorf
Vorlage: HER/BV/065/2022
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Gemeinde Hergisdorf.
Nichtöffentlicher Teil:
Vergabeentscheidung Lieferung Kommunalfahrzeug über eine Kommunal – Miete
Vorlage: HER/BV/066/2022
Der Gemeinderat Hergisdorf beschließt, dem Bieter Nr. 2 den Zuschlag zur Lieferung eines Kommunalfahrzeuges über einen künd-
baren Kommunalen-Mietvertrag zu erteilen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hergisdorf für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat die 
Gemeinde Hergisdorf die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.06.2022 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

2022 die bisher festgesetzten 
Gesamtbeträge

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbe-
trag des Haushaltsplans 
einschließlich Nachträge 
festgesetzt auf

Euro
Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Erträge 1.675.900 0 0 1.675.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.837.600 12.500 0 1.850.100
Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen 500 0

0
500

Finanzplan
aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.572.300 0 0 1.572.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.654.300 12.500 0 1.666.800
aus Investitionstätigkeit:
Gesamtbetrag der Einzahlungen 116.800 156.500 0 273.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen 116.800 446.000 0 562.800
aus Finanzierungstätigkeit:
Gesamtbetrag der Einzahlungen 0 289.500 0 289.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen 224.100 20.000 0 244.100

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden i.H.v. 289.500 € veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 500.000 EUR 
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in dem Haushaltsjahr 2022 auf 2.100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden nicht geändert.

§ 6

Die weiteren Festlegungen zur Haushaltsdurchführung werden nicht geändert.

Hergisdorf, den 28.07.2022

Jürgen Colawo
Bürgermeister Hergisdorf

Gemeinde Hergisdorf
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Bekanntgabe der Beschlüsse  
aus der Sitzung des Gemeinderates  
Wimmelburg vom 02.06.2022
Öffentlicher Teil:
Haushaltsplanung 2023: Anteil Eigenmittel für Pumptrack 
Wimmelburg
Vorlage: WIM/BV/055/2022
Der Gemeinderat der Gemeinde Wimmelburg beschließt für 
das Haushaltsjahr 2023 Eigenmittel in Höhe von 40.000 €, für 
das Projekt „Pumptrack Wimmelburg“, einzuplanen.

Bekanntmachung der  
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022  
der Gemeinde Hergisdorf
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Hergisdorf für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Die nach § 102 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erforderliche Genehmi-
gung ist durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Mans-
feld - Südharz mit Schreiben vom 27.07.2022 unter dem Akten-
zeichen 15.12.10.022.023 erteilt worden.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 
KVG LSA zur Einsichtnahme

vom 15.08.2022 bis zum 25.08.2022
im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund – Helbra, Zimmer 320, SG Finanzen, während der Öff-
nungszeiten öffentlich aus.

Hergisdorf, den 28.07.2022

Colawo
Bürgermeister

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 7. September 2022
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, der 25. August 2022
Anzeigenschluss:
Montag, der 29. August 2022, 9.00 Uhr

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt 
(LVermGeo)

Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale)
07.07.2022
Mitteilung der Aktualisierung
beschreibender Angaben des 
Liegenschaftskatasters
für die
Gemarkung:
Blankenheim, Bornstedt, Helbra, Wimmelburg
in
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
(Ortsname)
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt.
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt hat in der Liegenschaftskarte und im Liegenschafts-
buch die beschreibenden Angaben zur tatsächlichen Nut-
zung und Lagebezeichnung aktualisiert.
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung 
beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters infor-
miert.
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in 
der Zeit

vom 15.08.2022 bis 14.09.2022
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt Neustädter Passage 15 in 
06122 Halle (Saale)
während der Besuchszeiten, Mo. bis Fr. 08.00 – 13.00 Uhr/Di. 
13.00 – 18.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt.
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0345 6912-0 ge-
beten.

Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585
Fax: 0391 567-8686
E-Mail: Service.LVermGeo@sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Im Auftrag

gez. Heiko Puschmann

Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
(LVermGeo)

Neustädter Passage 15, 06122 Halle (Saale)
07.07.2022

Mitteilung der Aktualisierung 
beschreibender Angaben des 
Liegenschaftskatasters
für die
Gemarkung:
Bornstedt
in
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra
(Ortsname)
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt.
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt hat in der Liegenschaftskarte und im Liegenschafts-
buch die beschreibenden Angaben zu den Ergebnissen der 
Klassifizierung nach Bewertungsgesetz ergänzt und aktua-
lisiert.
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung be-
schreibender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in 
der Zeit vom 15.08.2022 bis 14.09.2022 in den Diensträumen 
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Hinweisbekanntmachung des 
Abwasserzweckverbandes  
„Eisleben-Süßer See“
In dem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Sachsen-
Anhalt – 4 K 144/20 – war der Abwasserzweckverband „Eis-
leben–Süßer See“ im Mai des Jahres 2022 bezüglich der 
Rechtsgültigkeit einer Niederschlagswassergebührensatzung 
teilweise unterlegen.
Der Tenor der Entscheidung wurde im Amtsblatt der Lutherstadt 
Eisleben, Jahrgang 32, Mittwoch, den 06.07.2022, Nummer 6, 
veröffentlicht. Einsichtnahme ist auch über die Homepage der  
Lutherstadt Eisleben unter der Adresse www.eisleben.eu möglich.

gez. Gimpel
Verbandsgeschäftsführer

des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt Neustädter Passage 15 in 06122 Halle (Saale) 
während der Besuchszeiten, Mo. bis Fr. 08.00 – 13.00 Uhr/Di. 
13.00 – 18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anre-
gungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 0345 6912-0 gebeten.

Im Auftrag

gez. Heiko Puschmann

Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585
Fax: 0391 567-8686
E-Mail: Service.LVermGeo@sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

FD Zentrale Dienste und Finanzen

Herbstsemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e.V.

in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel: 03475 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Hettstedt, Flachbau hinter dem REWE Lindenweg 1 - 2
Tel.: 03476 812310 06333 Hettstedt
in der Region Sangerhausen Karl-Liebknecht-Straße 31
Tel.: 03464 572407 06526 Sangerhausen
Voranmeldungen notwendig, damit Sie nicht umsonst zu uns kommen!
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-sgh.de.
Änderungen vorbehalten!

Monat: August/September 2022

Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesellschaft:
19999 Wasser- und Bodenuntersuchung am 16.08.2022 – 13:30 Uhr Hettstedt
10106 Wirksamer Schutz vor Eigentumskriminalität am 24.08.2022 – 15:00 Uhr Röblingen
10105 Wirksamer Schutz vor Eigentumskriminalität am 06.09.2022 – 14:00 Uhr Eisleben
10114 ACHTUNG! Gefahren im Internet am 14.09.2022 – 17:00 Uhr Hettstedt
16000 Machen, was geht! Perspektiven im Alter ab 14.09.2022 – 18:00 Uhr Hettstedt
Kultur:
22405 Digitale Selbstverteidigung am 06.09.2022 – 17:00 Uhr Online
22404 Die Welt der Bildbearbeitung ab 13.09.2022 – 17:00 Uhr Online
20603 Herbstliche Farbenpracht am 22.09.2022 – 17:00 Uhr Röblingen
Gesundheit:
30214 Yoga ab 30.08.2022 – 17:00 Uhr Hettstedt
32013 Einführung in das Thema Hypnose mit Selbsthypnose am 31.08.2022 – 18:00 Uhr Eisleben
30213 Hatha Yoga ab 06.09.2022 – 19:00 Uhr Hettstedt
37115 Hilfestellung für Pflegende Angehörige am 08.09.2022 – 17:30 Uhr Hettstedt
33315 5 zu 2 Diät - eine Möglichkeit des Gewichtsmanagement am 13.09.2022 – 18:00 Uhr Eisleben
Sprachen
46210 Norwegisch A1/2 ab 29.08.2022 – 18:45 Uhr Eisleben
45001 God tur! - Dänisch zum Kennenlernen ab 07.09.2022 – 18:45 Uhr Online
40720 Englisch A1/7 ab 08.09.2022 – 17:20 Uhr Hettstedt
42011 Französisch für den Urlaub A1/1 ab 21.09.2022 – 18:00 Uhr Hettstedt
Computer:
52405 Computerclub montags – 08:45 Uhr Eisleben
52408 Computerclub ab 06.09.2022 – 17:00 Uhr Röblingen
53313 Grundlagen der Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop ab 09.09.2022 – 18:00 Uhr Eisleben
53521 Einstieg moodle für die Verwaltung ab 14.09.2022 – 15:00 Uhr Online

Für die Online-Kurse benötigen Sie einen eigenen Laptop mit einem Internetzugang und die Lernplattform Moodle.
Wir suchen Dozenten/Dozentinnen mit Ideen für neue Bildungsangebote!
Keinen passenden Kurs gefunden?
Machen Sie uns Vorschläge, welche Kurse Sie interessieren! Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail oder ein 
Fax!
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Sitzungstermine des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde, der Gemeinderäte 
und Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden
• Verbandsgemeinde
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 25.08.2022 
um 18.30 Uhr
Sitzung des Verbandsgemeinderates am 15.09.2022 
um 18.30 Uhr
• Gemeinde Ahlsdorf
Sitzung des Gemeinderates am 12.09.2022 um 18.30 Uhr
• Gemeinde Benndorf
Sitzung des Gemeinderates am 26.09.2022 um 18.00 Uhr
• Gemeinde Blankenheim
Sitzung des Gemeinderates am 22.08.2022 um 19.00 Uhr
• Gemeinde Bornstedt
Sitzung des Gemeinderates am 05.09.2022 um 19.00 Uhr
• Gemeinde Helbra
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24.08.2022 um 
19.00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates am 27.09.2022 um 19.00 Uhr

• Gemeinde Hergisdorf
Sitzung des Gemeinderates am 28.09.2022 um 18.00 Uhr
• Gemeinde Klostermansfeld
Sitzung des Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschusses 
am 30.08.2022 um 18.00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates am 22.09.2022 um 19.00 Uhr
• Gemeinde Wimmelburg
Sitzung des Gemeinderates am 01.09.2022 um 19.00 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten!

Sitzungsort und –zeit sowie die Tagesordnungen werden jeweils 
vor dem Sitzungstermin in den jeweiligen Bekanntmachungs-
kästen bekannt gemacht.
Alle aktuellen Sitzungstermine finden Sie auch unter:
www.verwaltungsamt-helbra.de -> Sitzungsdienst -> Bürger-
Infoportal

Veranstaltungen August/September 2022

Datum Uhrzeit Veranstaltungs-
ort

Veranstaltungsart Veranstalter Ansprechpartner/Tel.-Nr./E-Mail

13.08.22 Treff: 
08:45 
Uhr in 
Kreisfeld 
(Erholung 
/Berg)

Abfahrt nach 
Höhnstedt per 
Radbus der VGS - 
ABER ohne Rad - 
gegen 9:00 Uhr,
laut Fahrplan

„Traditionelle Wein-
wanderung auf der 
Weinstraße Mansfelder 
Seen“
Von Höhnstedt nach 
Rollsdorf nach See-
burg (ca. 6,5 km)

Kreisfelder Freun-
deskreis Wandern 
und Ortsgeschichte

M. Zeddel
034772 30948

14.08.22 11:00 – 
16:00

Gelände Schmid-
Schacht

Schacht für Besucher 
geöffnet

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e. V.

Harald Henkewww.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

20.08.22 10:00 Bahnhof Benndorf „Glück-Auf-Tour“ 
inkl. Erklärstationen, 
Haldenbesteigung, 
Imbissversorgung und 
kleiner geführter Wan-
derung mit Museums-
führung- Anmeldung 
mit Vorkasse ist zwin-
gend erforderlich! –

Mansfelder Berg-
werksbahn e. V.

Tel.: 034772 27640
(Mo. - Fr. 7 - 14 Uhr)
E-Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de

20.08.22 14:45 Bahnhof Benndorf planmäßiger Regelzug Mansfelder Berg-
werksbahn e. V.

Tel.: 034772 27 640
(Mo. - Fr. 7 - 14 Uhr)
E-Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de

20.08.22 13:30 Mansfeld-Museum, 
Hettstedt

Museumssommerfest 
mit Eröffnung der Aus-
stellung „Eisenbahnen 
im Mansfelder Land“ 
(bis 20.02.2023)
Eintritt: 3 €, ermäßigt 
2 €

Mansfelder Berg-
werksbahn e. V. und 
Halleschen Straßen-
bahnfreunde e. V.

Tel.: 034772 27640
(Mo. - Fr. 7 - 14 Uhr)
E-Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de
Anmeldung und Infos unter:
info@halle-hettstedter-eisenbahn.de

Juli bis 
Januar 
2023

Stadtmuseum 
Halle

Ausstellung: „…fährt 
dieser Zug zum Bahn-
hof Klaustor?“
Eintritt: 5 €, ermäßigt 3 
€, Kinder und Jugend-
liche bis 14 Jahre frei

Mansfelder Berg-
werksbahn e. V. 
undHalleschen 
Straßenbahnfreunde 
e. V.

Tel.: 034772 27640
(Mo. - Fr. 7 - 14 Uhr)
E-Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de
Anmeldung und Infos unter:
info@halle-hettstedter-eisenbahn.de

27.08. 
und 
01.10.22

9:30 bis 
18:00

Start: Halle/S. Hbf., 
Busbahnhof

Sonderfahrten mit 
den „Freunden der 
Straßenbahn Halle“ 
und ihren historischen 
Bussen 
Fahrpreis: Erwachsene 
50 €, Kinder ab 6 Jah-
ren, Schüler*innen und 
Studierende: 25 €

Mansfelder Berg-
werksbahn e. V. und 
Halleschen Straßen-
bahnfreunde e. V.

Tel.: 034772 27640
(Mo. - Fr. 7 - 14 Uhr)
E-Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de
Anmeldung und Infos unter:
info@halle-hettstedter-eisenbahn.de

28.08.22 10:00 – 
15:00

Gelände Schmid-
Schacht

Schacht für Besucher 
geöffnet

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e. V.

Harald Henkewww.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058



Nr. 8/2022 Helbra- 11 -

03.09. – 
04.09.22

14:00 – 
20:00

Bad Anna Weg 
19a, Helbra

Sommerfest Cafè und Bistro Bad 
Anna

034772 26776

07.09.22 14:00 – 
20:00

Bad Anna Weg 
19a, Helbra

4. Tanztee mit Musik 
vom singenden Peter

Cafè und Bistro Bad 
Anna

034772 26776

07.09.22 ab 15:30 Gelände Schmid-
Schacht

Arbeitseinsatz. plus 
Vereinstreff

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e. V.

Harald Henkewww.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

09.09. – 
11.09.22

sächsischer Berg-
mannstag

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

11.09.22 9:30 – 
16:00

Gelände Schmid-
Schacht

Tag des offenen Denk-
mals

Förderverein 
Schmid Schacht 
Helbra e. V.

Harald Henke
www.erlebnisweltkupfer.de
E-Mail: schacht@erlebnisweltkupfer.de
Tel. 0177 3491058

Angaben ohne Gewähr!

SEG ruft wieder zum Fotowettbewerb auf
Die Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH 
sucht wieder die schönsten Bilder aus dem Landkreis für den 
Wochenkalender 2023.
„Nachdem die Fotoaktion im letzten Jahr sehr gut angenom-
men wurde, möchten wir allen Fotobegeisterten auch in diesem 
Jahr die Möglichkeit geben, an unserem Fotowettbewerb teil-
zunehmen“, sagt Stefanie Müller, Leiterin Tourismusmanage-
ment bei der SEG.
Gesucht sind Bilder, die die Schönheit des Landkreises in den 
Fokus setzen. Diese können im Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter aufgenommen sein.
„Wir suchen für jeden Monat ein jahreszeitlich passendes Ge-
winnerbild. Schicken Sie uns ihre schönsten Aufnahmen und 
mit etwas Glück gehören Sie vielleicht schon bald zu den  
12 Gewinnern“, so Stefanie Müller.
Insgesamt sollen 52 Kalenderblätter entstehen, welche die  
12 Gewinnerbilder aus dem Wettbewerb sowie eigene Bilder 
der Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH 
zeigen.
Jeder Gewinner erhält, neben der Veröffentlichung, als Dan-
keschön ein Exemplar des Wochenkalenders sowie ein SEG-
Überraschungspaket.

Der Wettbewerb läuft vom 1. bis zum 31. August 2022.

Teilnahme
Teilnehmen dürfen sowohl Hobbyfotografen als auch Profis. 
Wichtig ist nur, dass die Bilder im Landkreis Mansfeld-Südharz 
entstanden sind. Motive können Landschaften, historische 
Orte oder Bauwerke sein. Maximal dürfen drei Bilder einge-
reicht werden.
Um teilzunehmen können die Bilder einfach per E-Mail an ulri-
ke.hausmann@lkmsh.de geschickt werden.
Zudem muss ein ausgefülltes Teilnahmeformular an die Stand-
ortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz mbH gesendet 
werden. (Ebenfalls per E-Mail an ulrike.hausmann@lkmsh.de)
Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie 
das Teilnahmeformular finden Sie auf der Tourismuswebsite 
der SEG, unter: 
https://www.mansfeldsuedharz-tourismus.de/news/
seg-ruft-wieder-zum-fotowettbewerb-auf/

FD Bau- und Ordnungsverwaltung

Klima-Tag der Grundschulen  
der Verbandsgemeinde 2022
Nach einer zweijährigen Corona bedingten Zwangspause, fan-
den im Juli wieder im neuen Format die Klima-Tage an den drei 
Grundschulen der Verbandsgemeinde statt.
Am 5. Juli in Helbra, am 6. Juli in Klostermansfeld und am 7. Juli 
in Ahlsdorf waren unsere Schüler und Schülerinnen, organisiert 
vom Klimamanagement der Verbandsgemeinde, dem Klima auf 
der Spur. Unter Mitwirkung der Kinder- und Jugendkoordina-
torin Lisa-Marie Fritsche und Nicole Holländer vom Jugend/
Schulbauernhof Othal wurden die Klima-Tage seit Ende 2021 
vom Klimaschutzmanager Harald Henke vorbereitet.
Gemeinsam mit den Firmen MIDEWA und enviaM wurden an 
4 Stationen die Themen Klima, Klimawandel, Energie, Wasser, 
Natur und Müll kindgerecht vermittelt.

Besuchen Sie uns

im Internet wittich.de
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Bedanken möchte sich die Verbandsgemeinde bei allen Hel-
fern, insbesondere bei den Sponsoren Landesenergieagentur, 
Edeka Lehne und Gabriel, Bäckerei Morgenstern und Mädel, 
Allianzvertretung Klostermann, den Landwirtschaftsbetrieben 
Probst und Krebes, der Malerfirma Schmid, der Kutter HTS 
GmbH, der Firma Danpower und der BWB Benndorf recht herz-
lich für die Unterstützung.

Dabei wurden u. a. je Schule drei Obstbäume für den Schulgar-
ten gepflanzt. In der Schulumgebung wurde Müll gesammelt 
und viel Wissenswertes zum Thema Müllvermeidung und Müll-
trennung vermittelt.

Die 4. Klassen konnten bei Experimenten des Energieanbieters 
enviaM viel zum Thema Energie erfahren.
Bei einem Klima-Buffet mit regionalen und gesunden Produk-
ten wurden Alternativen zu Pizza & Co. gezeigt. 

Auch das gemeinsame Mittagessen mit regionalem Gemüse 
konnte überzeugen, so dass am Ende des Klima-Tages einstim-
mig die Meinung vertreten wurde, es war ein schöner Klima-
Tag.

DEINE FREIWILLIGE  

FEUERWEHR BRAUCHT DICH.  

GENAU WIE DU SIE BRAUCHST.

WOFÜR STEHST DU?
KOMM ZU UNS.

vollereinsatz.sachse
n-anhalt.de

WOFÜR STEHST DU?   WIR STEHEN DAFÜR.

VOLLER
EINSATZ

Ihre Medienberaterin vor Ort

Jeannette Kist

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0170 2828681
j.kist@wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen
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Die Gemeinde Klostermansfeld gratuliert  
im Monat August den Senioren

Frau Monika Horn zum 70. Geburtstag
Frau Heidemarie Ehret zum 80. Geburtstag
Frau Rosmarie Holzhauer zum 80. GeburtstagWir gratulieren

Die Gemeinde Ahlsdorf gratuliert  
im Monat August den Senioren

Frau Bärbel Kempe zum 70. Geburtstag
Herr Bernd Hoffmann zum 80. Geburtstag
Herr Aribert Krey zum 85. Geburtstag
Frau Rosalinde Kühnemann zum 90. Geburtstag
Frau Ingeborg Gaffert zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Benndorf gratuliert 
 im Monat August den Senioren

Frau Beate Pfeiffer zum 70. Geburtstag
Herr Joachim Zeuch zum 70. Geburtstag
Frau Elisabeth Wiese zum 75. Geburtstag
Frau Ingrid Göthe zum 80. Geburtstag
Herr Friedrich Heidl zum 80. Geburtstag

Die Gemeinde Blankenheim gratuliert  
im Monat August den Senioren

Frau Gertrud Albus zum 70. Geburtstag
Herr Wolfgang Lier zum 70. Geburtstag
Frau Sabine Gärtner zum 70. Geburtstag
Frau Edelburg Beyer zum 80. Geburtstag

Die Gemeinde Bornstedt gratuliert 
 im Monat August den Senioren

Frau Gerda Oelgardt zum 70. Geburtstag
Frau Sabine Eichenberg zum 70. Geburtstag
Frau Rosemarie Gutwasser zum 70. Geburtstag
Herr Hans-Peter Jakob zum 75. Geburtstag

Die Gemeinde Helbra gratuliert  
im Monat August den Senioren

Frau Monika Urbaniak zum 70. Geburtstag
Herr Wolfgang Riet zum 70. Geburtstag
Herr Hans-Jürgen Rockmann zum 70. Geburtstag
Herr Gerhard Pinetz zum 75. Geburtstag
Frau Rosl Poppe zum 75. Geburtstag
Herr Hilmar Schulze zum 80. Geburtstag
Frau Helga Meinecke zum 80. Geburtstag
Herr Bernd Enke zum 80. Geburtstag
Frau Bärbel-Ulrike Schmid zum 80. Geburtstag
Herr Gerhard Koszczol zum 85. Geburtstag
Frau Waltraut Jecht zum 85. Geburtstag
Herr Dieter Wollny zum 85. Geburtstag
Herr Gerhard Dembniak zum 90. Geburtstag
Frau Margarete Wawrzyniak zum 90. Geburtstag
Frau Christa Bellstedt zum 90. Geburtstag
Frau Rosemarie Müller zum 90. Geburtstag

Die Gemeinde Hergisdorf gratuliert  
im Monat August den Senioren

Herr Wolfgang Gehlmann zum 70. Geburtstag
Herr Bernhard Vogler zum 70. Geburtstag
Herr Edgar Kielgast zum 70. Geburtstag
Herr Reinhard Hebestedt zum 75. Geburtstag
Herr Harald Reitzig zum 80. Geburtstag
Frau Brigitte Lachner zum 80. Geburtstag

Herzliche  
Glückwünsche  

gehen an die Eheleute

Ingrid und Thomas Bosse aus Blankenheim,
Brigitte und Reiner Stephan aus Blankenheim,

Regina und Dr. Karl-Fritz Fügner aus Helbra
und

Renate und Bernhard Herbst aus Helbra,
welche im August das Fest der
„Goldenen Hochzeit“ feiern.

Ebenfalls herzliche Glückwünsche 
gehen an die Eheleute

Sabine und Alfred Welach aus Benndorf,
Inge und Erhard Töpper aus Blankenheim,

Hannelore und Hans-Konrad Reuter aus Helbra,
Annemarie und Helmut Romberg aus Helbra

und
Gerlinde und Mathias Merle aus Klostermansfeld,

welche im August das Fest der 
„Diamantenen Hochzeit“ feiern.

Besonders herzliche Glückwünsche 
gehen an die Eheleute

Hannelore und Hubert Stefaniak aus Benndorf
und

Johanna und Horst Holzhauer aus Helbra,
welche im August das Fest der 

„Eisernen Hochzeit“ feiern.

Ganz besonders herzliche  
Glückwünsche gehen an die Eheleute

Ingrid und Dr. Franz Kunert aus Klostermansfeld,
welche im August das seltene Fest der 

„Gnadenhochzeit“ feiern.
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tersgruppen erste Sportspiele zum Kennenlernen und Team-
building absolviert werden, neben Hand- und Fußball gehör-
ten auch Beachvolleyball und Basketball zu den bevorzugten 
Sportarten. Mit Einbruch der Dämmerung bereiteten sich die 
Kinder und Jugendlichen auf ihre Nachtwanderung vor, zuvor 
war jedoch altersgerechtes sportliches Wissen gefragt. Dazu 
waren Schatzkisten mit Zahlenschlössern vorbereitet: Nur die 
richtigen Lösungen verrieten den Teams den Code, um an die 
darin verborgenen Taschenlampen zum sicheren Absolvieren 
des Rundweges um die Jugendherberge zu kommen. Nach 
dem Start kam gleich die nächste Überraschung, an Torwän-
den konnten die Nachtschwärmer ihre Treffsicherheit unter Be-
weis stellen, kleine und größere Preise winkten als zusätzlicher 
Ansporn.
Der Samstag stand ganz im Zeichen sportlicher Aktivitäten. 
Nach dem Frühstück starteten die Akteure mit einem Fitness-
test, über 8 Stationen ging es auf dem Sportplatz in sechs Al-
tersklassen um Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer, Weiten 
und Treffsicherheit. Auf Leistungskärtchen notierten die Trainer 
und Betreuer die einzelnen Ergebnisse. Alle Kinder zeigten, was 
in ihnen steckt, wer würde am Ende der oder die Beste der je-
weiligen Gruppe werden? Diese Auswertung gab es nach dem 
Mittagessen und der Mittagsruhe, doch die Betreuer*innen 
hatten sich davor eine kleine Überraschung ausgedacht. Eine 
Hüpfburg und ein XXL-Lebendkicker begeisterte die Kleinen 
und Großen, dazu Eis und Berliner – alles was man für einen tol-
len und sonnenreichen Nachmittag braucht. Da geriet die Aus-
wertung des Fitnessparcours fast schon in den Hintergrund, 
am Ende freuten sich die Kinder über Gold- und Silbermedail-
len, Sachpreise und ihre Teilnehmerurkunden. Mit allerlei Sport-
spielen und einem Grillabend neigte sich der zweite Abend dem 
Ende zu, nach einem aufregenden und heißen Sommertag fie-
len alle schnell in einen erholsamen Schlaf.
Am dritten Tag der Wochenendfreizeit hieß es erst einmal die 
Zimmer zu räumen, bevor bei strahlendem Sonnenschein die 
letzten Sport- und Spieleinheiten in Angriff genommen wurden. 
Während die älteren Teams auf den Sportplätzen trainierten, 
bewiesen die „Kleinen“ bei der Hanniball-Olympiade des Deut-
schen Handballbundes ihre koordinativen Fähigkeiten. Gold, 
Silber und Bronze winkten für ihren Einsatz zum Erwerb des 
Handball-Spielabzeichens. Nach dem Mittagessen in der Ju-
gendherberge ging es in neuen Teamshirts zurück mit dem 
Sonderbus zur Sporthalle Benndorf, wo bereits viele Eltern aber 
auch die Hüpfburg, der Lebendkicker und eine weitere sport-
liche Überraschung auf die Kinder warteten. Bubble Soccer, 
der Funsport für Klein und Groß sowie ein Kuchenbuffet nebst 
Eiswagen begeisterte die Teilnehmer*innen über die folgenden 
Stunden. Mit der offiziellen Pokalübergabe an die sechs Sieger 
des samstäglichen Fitnessparcours sowie der Übergabe der 
Maskottchen an die beiden besten Kinder der Hanniball-Olym-
piade fand das Sportcamp im Beisein von zahlreichen Eltern 
und Großeltern gegen 17 Uhr ein würdiges Ende.
Der BSV 1928 Klostermansfeld e. V. dankt allen Aktiven, den 
Betreuer*innen und Vereinsmitgliedern, die zum Erfolg der Wo-
chenendfreizeit beigetragen haben. Besonderer Dank gilt dem 
Deutschen Jugendherbergswerk/Landesverband Sachsen-
Anhalt und der Jugendherberge Gorenzen für deren organisa-
torische Unterstützung und Betreuung der über das Aufholpa-
ket des BMFSFJ geförderten Maßnahme.

Trainingslager unter dem Motto  
„Kleine Handballerinnen und  
Handballer ganz groß“

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendherbergswerk/ 
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. und gefördert durch das 
Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ organisierte der 
BSV 1928 Klostermansfeld e. V. über das Wochenende vom  
1. bis 3. Juli 2022 eine Sportfreizeit für 40 Kinder und Jugend-
liche aus der Region.
Pünktlich 16:00 Uhr am Freitag startete der Sonderbus der Ver-
kehrsgesellschaft Mansfeld-Südharz von Klostermansfeld aus 
zur Jugendherberge Gorenzen. Dort angekommen, bezogen 
die Teilnehmer*innen ihre Zimmer. Mit Unterstützung der pä-
dagogischen Betreuer*innen wurde die erste Trainingseinheit 
„Betten beziehen“ erfolgreich absolviert. Nach dem Abend-
essen in der Jugendherberge konnten auf den hervorragend 
vorbereiteten Außensportanlagen in drei verschiedenen Al-
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Mitgliederversammlung Förderverein 
Neptunbad
Hiermit laden wir gem. § 9 unserer Satzung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 2022 ein. Die Mitgliederversamm-
lung findet statt am:

Donnerstag, dem 01.09.2022 um 17:00 Uhr
im Neptunbad

Folgende Tagesordnung wird vorgeschlagen:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Kassenwarts
6. Bericht der Kassenprüfung
7. Aussprache über Berichte
8. Entlastung Vorstand
9. Rückblick Badesaison 2022
10. Badesaison 2023
11. Wahl der Kassenprüfer
11. Verschiedenes

Gem. § 9 der Satzung erfolgt die Einladung durch Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Mansfelder 
Grund-Helbra unter Bekanntgabe der Tagesordnung zwei 
Wochen vor dem Versammlungstermin. Anträge zur Tages-
ordnung müssen dem Vorstand schriftlich mit Begründung 
spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin ein-
gereicht werden.
Interessierte Gäste sind gerne willkommen.

Mit herzlichen Grüßen

gez. Der Vorstand

Der Tag des offenen Denkmals 
in Blankenheim
Der 11.09.2022, ab 10.00 Uhr, ist wieder ein Höhepunkt in Blan-
kenheim im Klosterschloss in Klosterrode. Die Vorbereitungen 
für diesen besonderen Tag laufen schon an. Es wird geputzt, 
(freiwillige Helfer sind noch erwünscht), die Ausstellungsge-
genstände sortiert und entstaubt. In dem Kreuzgewölbe wird 
neben der bereits bestehenden Ausstellung 900 Jahre Prä-
monstratenserorden noch eine 2. neue Ausstellung über die 
Geschichte der Ottonen vom MAZ Magdeburg aufgebaut.
Dr. Bütow vom MAZ Magdeburg hält wieder 2 Vorträge. Ge-
gen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr kann man seinen interessanten 
Ausführungen zuhören. Darüber freuen sich alle sehr, dass das 
Klosterrode die besondere Aufmerksamkeit erhält.
Im Erdgeschoss ist die ländliche Ausstellung zu betrachten. 
Horst Stübner zeigt und erläutert Interessantes zur Heimatge-
schichte.
Im Hof wird eine Seilergruppe ihr Können präsentieren und 
sorgt für Spannung und Unterhaltung.
Neben all diesen Höhepunkten wird auch für eine kleine kulina-
rische Abwechslung gesorgt werden.
Wir freuen uns auf diesen Tag und hoffen auf zahlreiche Gäste 
und Besucher.

Verfasser: Angelika Wagner

Bei Meisterschaften im Gerätturnen mit 
dabei: TuS 1891 Hergisdorf
Bei den am 11.06.2022 stattgefundenen Regionalmeisterschaf-
ten in Schönebeck nahm erstmals Lara Frind an einem großen 
Wettkampf teil. 
Sie belegte in der Kkl. P4 den 15. Platz. Eine weitaus bessere 
Platzierung vergab sie durch einen Sturz am Stufenbarren, der 
ihr die Qualifikation für die Landesmeisterschaften kostete.

Am 03.07.2022 fanden in Halle die Landesmeisterschaften der 
Frauen statt. 
lrene Bittner kam nach Fehler am Balken nicht über einen  
14. Platz im Mehrkampf der LK3 hinaus. Finalteilnahmen an den 
anderen Geräten verpasste sie knapp.

Die Landesmeisterschaften 2022 im männlichen Bereich fan-
den am 09.07. auch in Halle statt. 
Jonas Frind konnte bei seinem ersten großen Wettkampf ei-
nen beachtlichen 14. Platz im Mehrkampf der Kkl. 8-11 belegen. 
Auch er verpasste die Gerätefinals nur knapp.

Am erfolgreichsten turnte Michael Bittner. Er errang im Mehr-
kampf der ELK3 den Landesmeistertitel. Weitere Landesmeis-
tertitel gewann er am Barren, an den Ringen, wo er mit Stemme 

rückwärts in den Kreuz-
hang mit anschließender 
Zugstemme in den Stütz 
zwei C-Teile turnte, und am 
Seitpferd. Weiter erturnte 
er sich noch zwei Bronze-
medaillen am Boden und 
Sprung.
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Evangelische Kirchengemeinde – St. Martin,  
Ahlsdorf

Gottesdienste:
Sonntag, 21.08. um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde – St. Cyriacus,  
Wimmelburg

Gottesdienste:
Sonntag, 04.09. um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde – St. Katharina, 
Benndorf

Gottesdienste:
Sonntag, 18.09. um 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für 
alle Gemeinden

Evangelische Kirchengemeinde -  
St. Pankratius, Bornstedt

Sonntag, 14. August
09.30 Uhr Gottesdienst
Für mehr Informationen und Kontakt zur Kirchengemeinde 
Bornstedt wenden Sie sich gern an:
Pfarrerin Sabine Weigel
Tel.: 0157 87010435
E-Mail: sabine.weigel@kk-e-s.de
www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de/bornstedt

Katholische Pfarrei - St. Gertrud, Eisleben

Eisleben:
sonntags 10:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarr-

kirche
werktags Siehe Aushang!
mittwochs 09:45 Uhr Gebetskreis
donnerstags 14:00 Uhr Gesprächskreis und 

Kaffee
Samstag, 27.08. 16:00 Uhr Beichtgelegenheit (bis 

17 Uhr)
Dienstag, 06.09. 18:00 Uhr Infoveranstaltung für 

die Firmanden und 
Elterny der Region

Donnerstag, 08.09. 19:30 Uhr Kolpingabend
Mittwoch, 14.09. 14:00 Uhr Hl. Messe, anschl. 

Begegnung im Gemein-
dehaus

Hergisdorf:
sonntags 08:30 Uhr Hl. Messe
Klosterkirche Helfta:
sonn- und feiertags 08:30 Uhr Hl. Messe
mittwochs, 31.08. 09:00 Uhr Hl. Messe der Pfarrei
donnerstags, 
11.08., 25.08., 08.09.

20:15 Uhr Bibelkreis

Montag, 15.08. 
Mariä Himmelfahrt

08:30 Uhr Hl. Messe

Am Reck wurde er Fünfter. Damit hat Michael über 20 Landes-
meistertitel und auch über 20 weitere Podestplätze in seiner bishe-
rigen sportlichen Laufbahn erzielt. Dafür verlieh ihm der Landes-
turnverband Sachsen-Anhalt bereits im Jahr 2021 die Ehrennadel 
des LTV in Bronze für herausragende turnerische Leistungen.

Allen Turnern des Vereins auch in Zukunft viel Erfolg. Bleibt wei-
terhin gesund, mutig, fleißig und verletzungsfrei.

Bürgerzeitung Wochenblatt 
mit öffentlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde

Die Bürgerzeitung erscheint monatlich.

- Herausgeber:
 Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra, 
 An der Hütte 1, 06311 Helbra

- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 der Verbandsgemeindebürgermeister

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herz-

berg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereig-
nisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert 
werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.IM
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Zuverlässige Beilagenverteilung -  
fragen Sie uns einfach!

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie hier:
beilagen@wittich-herzberg.de

EGAL OB PROSPEKTE, FLYER, BROSCHÜREN 
mit uns kommen Sie gut an!

RAN AN DIE BEILAGEN!

Flyer

ProspektBroschüre

Salat-Bar

"Salat-Oase“
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1909 16.11.1909: Der gestrige Tag (15.11.1909) ist in der Ge-
schichte der Mansfelder Kupferschieferbauenden Ge-
werkschaft und damit des ganzen Mansfelder Landes 
von Bedeutung. Ist doch an ihm nach beendigtem 
Streik die Arbeit auf allen Werken wieder in vollem Um-
fang aufgenommen. 
Unter die 6 Wochen vom 3. Oktober bis zum 13. No-
vember wird ein dicker Strich gemacht. Mit dem alten 
freudigen und sinnigen Bergmannsgruß „Glück auf“ 
der Zukunft entgegen, so die Sangerhäuser Zeitung 
vom 16.11.1909.

1909 03.12.1909: Helbra. Vorgestern abend gegen 10 Uhr 
war in einem zu den alten Familienhäusern (Hessen – 
Häuser) gehörigen Stallgebäude Feuer ausgebrochen, 
das aber bald wieder gelöscht werden konnte. Außer 
der hiesigen Feuerwehr waren die Wehren aus Benn-
dorf und Ziegelrode an der Brandstätte erschienen.

1909 Der jetzige Schulvorstand besteht aus folgenden Mit-
gliedern:
1. Pastor Kneise, Vorsitzender, gest. 29.6.1909
2.  Schulze (Fahrsteiger) Rohne, Vertreter d. Vorsitzenden
3. Ökonom Hermann Hehse,
4. Fahrsteiger Albert Schneider,
5. Werksassistent Bernhard Dunker,
6. Rentner Gustav Bernhard,
7. Kaufm. Gustav Ecke,
8. Hauptlehrer Echtermeyer
9. Bäckermeister Herrmann Karbaum

1909 10.12.1909: Vorgestern abend gegen 8 Uhr brach auf 
unaufgeklärte Weise auf dem hiesigen, der Landbank 
Berlin gehörigen Gute Feuer aus. Dasselbe soll in ei-
nem Futterschuppen entstanden sein, der mit den 
darin lagernden Stroh- und Futtervorräten vollständig 
niederbrannte. Ein angrenzendes Stallgebäude, eine 
größere Anzahl Großvieh enthaltend, wurde ebenfalls 
von den Flammen ergriffen und schwer beschädigt. 
Das Vieh konnte gerettet werden bis auf eine Kuh, die 
beim Herausführen in einen Lichtschacht gestürzt war 
und an Ort und Stelle abgestochen werden mußte. Der 
Ortsfeuerwehr gelang es mit den aus der Umgegend 
eingetroffenen sieben Wehren die Ausdehnung des 
Feuers auf die Wirtschaftsgebäude und Scheunen zu 
verhindern.

1910 01.01.1910: Da die Bürger Benndorfs weder Radio noch 
Fernseher besaßen, waren sie glücklich, die neuesten 
Nachrichten aus Helbra und Umgebung durch die lo-
kale Presse zu erhalten. Gleichzeitig war der „Helbraer 
Anzeiger“ auch amtliches Verordnungsblatt für Helbra 
und Benndorf.

1910 wurde der Erlass über die „Züchtigung in der Volks-
schule“ erlassen. Dort heißt es unter anderem:
„1. Das Recht der körperlichen Züchtigung soll dem 
Lehrer nicht genommen werden.
2. Ehrensache des Lehrers muss es sein, die Anwen-
dung der Körperstrafe in seiner Schule auf ein Mindest-
maß zu beschränken.
3. Missbrauch des Züchtigungsrechtes verrät mangel-
hafte pädagogische Durchbildung.
4. Die Körperstrafe ist kein geeignetes Mittel zur Beför-
derung des Lernens …“

1910 Am 18.12.1910 wurden für Benndorf 1979 Einwohner 
gezählt.

1910 Am 27.12.1910 erfolgte die Schließung des Schlafhau-
ses Klostermansfeld und Benndorf, da die Arbeiter vom 
Zirkelschacht Klostermansfeld zum Hermannschacht 
bei Helfta verlegt wurden.

1910 Der Herr Lehrer Ernst Thurm ist von Hauptlehrer  
Echtermeyer am 1. März 1910 in sein Amt eingewiesen 
und ihm das Verzeichnis des in der V. und IV. Schul-
klasse vorhandenen Schuleigentums übergeben, das 
von ihm als richtig anerkannt worden ist.

Mittwoch, 17.08. 16:30 Uhr Gottesdienst zum 
20-jährigen Bestehen 
des APH „St. Mechthild“ 
und Verabschiedung von 
Frau Veronika Malina in 
den Ruhestand

Weitere Veranstaltungen:
Freitag, 12.08., 
09.09.

10:00 Uhr Gottesdienst im Pflege-
heim Heilig-Geist-Stift

Freitag, 26.08. 10:00 Uhr Gottesdienst im Pflege-
heim St. Mechthild

Sonntag, 28.08. 14:00 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst zum Beginn des 
Spaziergangs auf dem 
Lutherweg

Bitte Änderungen und Aushänge beachten!
unter: www.sanktgertrud.net
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1909 25.10.1909: Die Gesamtzahl der Streikenden betrug 8000.
1909 27.10.1909: Am 27. Oktober trafen mit dem Schnellzug 

9.34 Uhr am Vormittag aus Magdeburg in Hettstedt der 
kommandierende General des 4. Armeekorps Sr. Exzel-
lenz v. Beneckendorff und v. Hindenburg ein. Sie unter-
nahmen eine Rundfahrt mit dem Wagen durch das Streik-
gebiet. Sie berührten die Kupferkammerhütte, Gerbstedt, 
Paulschacht, Siersleben, Klostermansfeld, Leimbach und 
fuhren über Benndorf, Helbra nach Eisleben.

1909 28.10.1909: Wie die Sangerhäuser Zeitung berichtet 
war am 27. Oktober in der Streiksache anscheinend 
Ruhe eingekehrt. Es sind jedoch noch Gendarmen zum 
Schutz der Arbeitswilligen eingetroffen. Die Arbeitswil-
ligen werden zur Arbeitsstätte gebracht und wieder 
nach Hause begleitet.

1909 04.11.1909: Aus der Strafkammersitzung vom 1. Novem-
ber 1909 zu Eisleben berichtet: Im September d. J. nahm 
der Maurergeselle Wilhelm Rudloff aus Großleinungen 
an einem Neubau in Benndorf dem Bauunternehmer 
Stöhr in Klostermansfeld zwei Gerüststränge im Wert 
von 1,80 Mk. weg. Er ist geständig, befindet sich aber im 
Rückfalle. Das Urteil lautet auf drei Monate Gefängnis.

1909 12.11.1909: Die Abwanderung aus dem Mansfelder Re-
vier hat begonnen, so wurde am Freitag, 12. November 
1909, berichtet. Bisher meldeten sich zur Abwanderung 
1354 Mann Bergleute. Streikmüdigkeit hatte eingesetzt. 
Die Zahl der Ausständigen, die vor vierzehn Tagen noch 
7250 Mann betrug, ging täglich langsam zurück. Jede 
Woche, die der Streik noch fortwährte, läßt das Elend 
und die Not der Menschen lawinengleich anschwellen 
und schädigt die Geschäftslage im Streikgebiet.

1909 15.11.1909: Nach Angaben der Streikleitung gab es 
am Freitag, 12.11.1909 und Sonnabend, 13.11.1909 
noch 4700 Mann Streikende, von denen sich 3700 zur 
Wiederaufnahme der Arbeit gemeldet hatten und das  
300 Mann nicht angenommen worden sind, weil sie 
sich während der Streikbewegung für die sozialdemo-
kratische Organisation hervorgetan hätten. Der Streik 
wurde in allernächster Zeit vollständig beendet.

1909 16.11.1909: Nach einem heftigen Schneesturm über dem 
Mansfelder Land am 16.11.1909, bei dem es fast 24 Stun-
den geschneit hatte, kam der Verkehr der Elektrischen 
Kleinbahn im Mansfelder Revier, der am 14. November 
eingestellt werden musste, langsam wieder in Gang.
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1911 08.07.1911 - Am 8.Juli 1911, gab es ein Gewitter über 
dem Gebiet zwischen Hettstedt und Klostermansfeld, 
bis Benndorf. Es kam zu Störungen beim Betrieb der 
Elektrischen Kleinbahn im Mansfelder Bergrevier. Ein 
Wagen wurde vom Blitz getroffen.

1911 Von Anfang bis Ende August herrschte in Deutschland 
eine Hitzewelle. Im Mansfelder Land wurden 33°C ge-
messen. Am 2. August wurde berichtet: Die Bewohner 
des Mansfelder Landes hatten unter einer Hitzewelle 
zu leiden, die schon fast zwei Wochen anhielt.

1911 Am 28.09.1911 lehnte der Gemeinderat Helbra die Er-
richtung eines gemeinsamen öffentlichen Schlacht-
hauses mit der Gemeinde Benndorf aus Kostengrün-
den ab.

1911 29.08.1911 - Sangerhäuser Zeitung
Bei dem am vergangenen Sonntag in Benndorf statt-
gefundenen Schützenfeste, errang der hiesige Schüt-
zen-Verein (Obersdorf) von 6 Preisen den ersten, drit-
ten und sechsten. Den wackern Schützen ein kräftiges 
„Gut Ziel“.

1911 25.10.1911 - Sangerhäuser Zeitung
Benndorf. Über das Automobilunglück verlauten noch 
folgende Einzelheiten: Der 38 jährige Freigutsbesitzer 
Bötter lud vor einigen Tagen seinen Gutsnachbar und 
Freund, den Landwirt Zitz ein, mit ihm gemeinsam in 
Bötters Automobil eine Fahrt nach Berlin zu machen, 
um die Automobilausstellung zu besuchen. Freitag 
Nachmittag (20.10.1911) waren beide Freunde in der 
Ausstellung, die sie gegen 6 Uhr nachmittags verließen.
Beide wollten noch einen Ausflug machen und wähl-
ten dazu die berühmte große Haveltur. Trotz der War-
nungsschilder minderte der Chauffeur Wensich die 
große Geschwindigkeit nicht, wenn er die Kurven 
durchfuhr. Als dann der Wagen in die berüchtigte Kurve 
beim Großen Stern einbog, in der in den letzten Jah-
ren schon eine ganze Anzahl Personen tödlich verun-
glückten, raste das Auto gegen einen hart am Wege 
stehenden Baum. Die drei Insassen wurden aus dem 
Wagen geschleudert, und der Wagen ging in Trümmer. 
Blutüberströmt und besinnungslos wurden sie einige 
Minuten später von Passanten aufgefunden. Ein Arzt 
verband die Schwerverletzten und ließ sie nach dem 
Kreiskrankenhaus Groß – Lichterfelde schaffen. Am 
schwersten ist Bötter verletzt, an dessen Aufkommen 
gezweifelt werden muß. Auch Zitz ist sehr schwer ver-
wundet, während die Verletzungen des Wensich zu Be-
sorgnissen keine Veranlassung geben.

- Fortsetzung folgt! -

Bernd Voigt, Ortschronist


